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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Martina Munz (sp, SH) stiess sich am Begriff Expertenkommission und forderte mit einer
Motion geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen. In der Tat könnten – so
der Bundesrat in seiner Antwort – «zusammengesetzte Wörter [...], deren erstes Glied
eine Personenbezeichnung ist, manchmal als nicht geschlechtergerecht empfunden [...]
werden». Es entspreche dem Sprachgesetz und den Empfehlungen des Bundes, dass
dies vermieden werden soll. Auch wenn es momentan lediglich vier
ausserparlamentarische Kommissionen gebe, die den Titel «Expertenkommission»
trügen, empfehle der Bundesrat die Motion zur Annahme und werde die vier erwähnten
Gremien anregen, bei nächster Gelegenheit den Namen zu ändern, etwa in den von der
Motionärin vorgeschlagenen Begriff «Fachkommission». Die zweite Forderung, nämlich
für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter innerhalb dieser Kommissionen zu
sorgen, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da entsprechende Massnahmen
schon seit einiger Zeit ergriffen worden seien und auch Früchte trugen. 
Normalerweise wird eine vom Bundesrat zur Annahme beantragte Motion
stillschweigend angenommen. Dies war allerdings hier nicht der Fall, weil der Vorstoss
von Natalie Rickli (svp, ZH) bekämpft wurde. Eine Diskussion über das Anliegen muss
nun also noch stattfinden. 1

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN

Die Bekämpfung der Motion von Martina Munz (sp, SH), mit der die Schaffhauser
Sozialdemokratin geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen gefordert
hätte, führte Mitte Juni 2020 zur Abschreibung der Motion, weil sie während zweier
Jahre nicht behandelt worden war. Der Bundesrat hätte den Vorstoss eigentlich zur
Annahme empfohlen – eine Qualifikation, die normalerweise zu einer stillschweigenden
Annahme in den Räten führt. Da das Begehren aber bekämpft worden war, hätte
eigentlich eine Diskussion darüber stattfinden müssen. Dies geschah aber auch deshalb
nicht, weil Natalie Rickli (svp, ZH), die die Motion ursprünglich bekämpft hatte, in der
Zwischenzeit aus dem Rat ausgeschieden war, aber Christian Wasserfallen (fdp, BE) und
Verena Herzog (svp, TG) die Bekämpfung übernommen hatten. 2

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Für eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer setzte sich Pierre-André Page (svp, FR) in seiner Motion ein. Aktuell
sind «für sportliche Anlässe verlangte Entgelte», zum Beispiel Startgelder, von der
Mehrwertsteuer ausgenommen, während bei kulturellen Anlässen Teilnahmegebühren
von aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern (zum Beispiel Teilnehmende an
Musikwettbewerben), nicht aber vom Publikum entrichtete Entgelte wie
Eintrittsgebühren, mehrwertsteuerpflichtig sind. Zukünftig sollen nach Ansicht des
Motionärs kulturelle und sportliche Anlässe steuerlich gleich behandelt werden, wobei
er nicht definierte, wie dies zu geschehen habe. 
Der Bundesrat begründete den Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den zwei
Bereichen mit der Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im
Sozialbereich» vom 23. Mai 1995. Deren Anliegen waren teilweise in die folgende
Mehrwertsteuerreform aufgenommen worden, so dass die Initianten in der Folge
zurückgezogen worden war. Zusätzliche Steuerausnahmen für Kunstanlässe würden nun
aber nicht zu einer Verringerung, sondern verglichen mit allen übrigen steuerpflichtigen
Bereichen insgesamt zu einem Anstieg der rechtsungleichen Behandlung führen.
Deshalb empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 
Der Nationalrat entschied sich dennoch mit 161 zu 21 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) für
Annahme des Vorstosses, ablehnend votierten lediglich die Mehrheit der FDP-Fraktion
und ein Mitglied der GLP-Fraktion. 3

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Ohne grosse Umschweife entschied sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 in
Übereinstimmung mit einer ähnlich knappen Erklärung der WAK-SR – jedoch
ausdrücklich ohne den Segen des Finanzministers – dafür, der Motion Page (svp, FR) für
eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer zuzustimmen und damit eine neue Ausnahme im
Mehrwertsteuergesetz zu schaffen. 4

MOTION
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Bundesrat und Parlament zeigten sich 1991 geneigt, einen Teil der Forderungen der
Tessiner Abgeordneten bezüglich der Arbeit der Bundesverwaltung zu erfüllen.
Spätestens 1998 gedenkt die Regierung die von der Verfassung geforderte
Gleichberechtigung des Italienischen mit den beiden anderen Amtssprachen
zumindest in den bundeseigenen Publikationen herzustellen. Bisher blieben
beispielsweise die Vernehmlassungsberichte, die parlamentarischen Vorstösse sowie
die Stellungnahmen des Bundesrates, der Voranschlag und die Staatsrechnung,
Berichte von Experten- und Studienkommissionen, das Statistische Jahrbuch sowie die
Zeitschrift "Die Volkswirtschaft" unübersetzt. Der Bundesrat beschloss deshalb, den
Bestand der italienischsprachigen Übersetzer in der Verwaltung schrittweise zu
verdoppeln und in Bellinzona eine Zweigstelle seines Übersetzungsdienstes
einzurichten. 5

MOTION
DATUM: 13.12.1991
MARIANNE BENTELI

Obgleich die fundierte Analyse der Abstimmung vom 6. Dezember 1992 zeigte, dass der
Beitritt zum EWR nicht nur am Graben zwischen Deutsch und Welsch, sondern auch am
Gegensatz Stadt-Land gescheitert war, blieben die möglichen Spannungen zwischen
den Sprachgemeinschaften und deren Überwindung ein vieldiskutiertes Thema. Im
Berichtsjahr behandelte das Parlament eine ganze Reihe von Vorstössen, welche
unmittelbar nach der EWR-Abstimmung eingereicht worden waren. 

Die kleine Kammer überwies einstimmig eine von 41 Ständerätinnen und Ständeräten
mitunterzeichnete Motion Rhinow (fdp, BL), welche den Bundesrat beauftragt,
Massnahmen zu treffen sowie allfällige Änderungen auf dem Wege der Rechtssetzung
vorzulegen, um die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften, namentlich
zwischen der Deutschschweiz und der Romandie, im Interesse des nationalen
Zusammenhalts nachhaltig zu fördern. Mit dem Hinweis, dass er vor Annahme des
revidierten Sprachen- und des neuen Kulturförderungsartikels keine
verfassungsmässige Grundlage für ein weitergehendes Handeln auf Bundesebene sehe,
hatte die Landesregierung Umwandlung in ein Postulat beantragt. 6

MOTION
DATUM: 27.04.1993
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Comby (fdp, VS) anzunehmen, welche verlangt,
dass die Weisungen über die Vertretung der sprachlichen Minderheiten in der
Bundesverwaltung von 1983 näher auszuführen, zu ergänzen und für verbindlich zu
erklären seien. Er legte Wert auf die Feststellung, dass sich die Vertretung der
lateinischen Sprachgemeinschaften in der Bundesverwaltung generell verbessert habe,
dass die Anstrengungen aber weiterverfolgt und verstärkt werden müssten. Obgleich
die Zielquoten nach Landessprachen heute generell nahezu erreicht seien, bestehe
nach wie vor eine Untervertretung der Französischsprechenden in den unteren
Lohnklassen, während beim Kader teilweise eine Übervertretung entstanden sei. 

Der zweite Punkt der Motion, welcher die Überwachung dieser Massnahme vom
Eidgenössischen Personalamt zur Dienststelle für Verwaltungskontrolle des Bundesrates
transferieren wollte, wurde auf Antrag der Regierung nur als Postulat überwiesen. 7

MOTION
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI

1) Mo. 18.3119
2) AB NR, 2019, S. 1320
3) AB NR, 2019, S. 312
4) AB SR, 2019, S. 777
5) AB NR, 1991, S. 1364 ff.; AB NR, 1991, S. 2490 ff.; Presse vom 5.9.91. 
6) AB SR, 1993, S. 254 ff.
7) AB NR, 1993, S. 2521 ff.
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